
Die Teilfläche wird dominant von Brennnessel (Urtica dioica) und Beinwell (Symphytum 
officinale) bestimmt. Gemäß der Kartieranleitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP 
(2020) wird die Mindestgröße zwar erreicht, doch ist die Anzahl der Feuchtezeiger für 
„Seggen- und binsenreiche Nasswiesen“ zu gering, um die Kriterien des gesetzlich 
geschützten Biotops zu erfüllen. Nässezeiger wurden gar nicht erfasst.

Feuchtbrache:

Gemäß der Kartieranleitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP (2020) wurden die 
Voraussetzungen bzgl. der vorkommenden lebensraumtypischen Pflanzenarten des 
Arrhenatherion knapp erfüllt, doch erreicht die Fläche nicht die Mindestgröße von 500 m².

am 20.04.2022 und am 11.05.2022 wurde die Fläche im nordwestlichen Bereich nochmals 
untersucht. In der Stellungnahme der Kreisverwaltung Altenkirchen war um eine Überprüfung 
des Status einer Feuchtfläche gem. § 30 BNatSchG bzw. § 15 LNatSchG gebeten worden.

Die Fläche kann in zwei Teilbereiche westlich des Weges unterteilt werden:

-          Feuchtbrache (ca. 670 m²)

-          Magerwiese ( ca. 350 m²)

Fazit: Die Teilfläche ist nicht als Geschützter Biotop einzustufen.

Magerwiese:

Ergebnis:

Bebauungsplan Nr. 10 „Bahnhof WIldenburg“ der 
Ortsgemeinde Friesenhagen - 
Überprüfung der Feuchtwiese im nordwestlichen 
Plangebietsbereich
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